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Wie es nachhaltig gelingen kann, über das gesetzliche Ren-
tensystem für auskömmliche Alterseinkommen zu sorgen, 
hat IMK-Forscherin Ulrike Stein in einer schriftlichen Stel-
lungnahme für den Finanzausschuss des Schleswig-Hol-
steinischen Landtags skizziert. „Nur ein Maßnahmenbün-
del kann die Auswirkungen der Alterung der Gesellschaft 
abmildern“, erklärt die Expertin. Ausgabensenkungen sei-
en dabei nicht möglich, ohne das System der sozialen Si-
cherung massiv zu schwächen. Stattdessen müsse es dar-
um gehen, die Einnahmen der Rentenkasse zu stabilisieren.

Diese Einnahmen hängen in erster Linie von der Zahl 
und dem Verdienst derjenigen ab, die Rentenbeiträge ent-
richten, heißt es in der Stellungnahme. Daher gelte es, für 
Jobwachstum, hohe Erwerbsbeteiligung, gute Löhne und 
Arbeitsbedingungen zu sorgen, die langes und gesundes 
Arbeiten ermöglichen. Der beste Garant dafür sei ein sta-
biles Tarifsystem. Die Politik könnte die Tarifbindung etwa 
durch eine Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung 
und die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes stärken. 
Da als Ergänzung des Tarifsystems ein angemessener ge-
setzlicher Mindestlohn nötig ist, erscheine eine Anhebung 
auf 15 Euro gut begründet.

Darüber hinaus empfiehlt die Wissenschaftlerin, Beschäf-
tigungspotenziale besser auszuschöpfen und auf höhere Er-
werbsquoten vor allem bei Frauen, Älteren, Teilzeitbeschäf-
tigten und Personen ohne Abschluss hinzuwirken. Zusätzlich 
bedürfe es gesteuerter Arbeitsmigration. Eine Ausweitung 
des Versichertenkreises auf alle Erwerbstätigen würde nicht 
nur das Rentensystem finanziell stabilisieren, sondern auch 
das Risiko von Altersarmut bei Soloselbstständigen lindern.

Der Beitragssatz dürfte Schätzungen zufolge bis 2045 
von aktuell 18,6 auf 21,3 Prozent steigen, wobei das Siche-
rungsniveau – also das Verhältnis der Standardrente zum 
Durchschnittslohn – gleichzeitig auf 44,9 Prozent sinkt. Bei 
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einer Festschreibung dieses Niveaus auf 48 Prozent, wie es 
im Rentenpaket II der Ampelkoalition vorgesehen war, wä-
ren es schließlich 22,7 Prozent. Diese Entwicklung gelte in 
manchen Kreisen zwar als ökonomisches Problem, so die 
IMK-Forscherin. Tatsächlich sei der Satz in der Vergangen-
heit aber schon deutlich höher gewesen als heute. In Ös-
terreich liege er seit Ende 1998 stabil bei 22,8 Prozent. Eine 
Analyse des IMK und der HTW Berlin, die simuliert, wie sich 
das Rentenpaket II bis 2070 ausgewirkt hätte, kommt zu 
dem Ergebnis, dass trotz eines um 1,6 Prozentpunkte stei-
genden Beitragssatzes alle Generationen in Form einer hö-
heren Rendite ihrer Einzahlungen profitieren würden – auch 
die Jüngeren.

Der steuerfinanzierte Anteil an den Rentenausgaben lag 
der Forscherin zufolge Mitte der 2000er-Jahre bei rund 24 
Prozent und wird in den kommenden Jahren gut 20 Pro-
zent betragen. Gleichzeitig würden der Rentenversicherung 
immer wieder Aufgaben aufgebürdet, für die sie eigentlich 
nicht zuständig ist, etwa die Finanzierung von Kindererzie-
hungszeiten. Laut der letzten vorliegenden Schätzung für 
2020 entfielen von den Gesamtausgaben der Rentenkasse 
in Höhe von 289 Milliarden Euro 112,4 Milliarden auf ver-
sicherungsfremde Leistungen, die Bundeszuschüsse be-
trugen aber nur 75,3 Milliarden Euro. Um das System zu 
stabilisieren, sei es nötig, alle nicht beitragsgedeckten Leis-
tungen aus Steuermitteln zu finanzieren.

Kapitalgedeckte Elemente betrachtet Stein mit Skepsis: 
Damit sie sich rechnen, müsse die Rendite Verwaltungs-
kosten und Zinslast abdecken und gleichzeitig einen nen-
nenswerten Mehrwert schaffen. Das sei „aus ökonomi-
scher Perspektive nichts anderes als eine riskante Zins- und 
Renditewette, die aus einer Abwägung von Kosten, Risiko 
und Nutzen abzulehnen ist“. Auch private Vorsorge als Al-
ternative zur gesetzlichen Rente unterliege ähnlichen Un-
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wägbarkeiten – und müsste von der jüngeren Generati-
on zusätzlich zu den laufenden Ausgaben für die heutigen 
Rentnerinnen und Rentner gestemmt werden, ohne dass 
die Arbeitgeber sich paritätisch beteiligen. Besonders für 
diejenigen mit niedrigen oder mittleren Einkommen sei das 
kaum zu bewältigen.

Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters hält die 
Ökonomin für verzichtbar. Der sogenannte Altenquotient, der 
das Verhältnis zwischen Menschen im Rentenalter und denje-
nigen im Erwerbsalter beziffert und 2011 bei 33,9 Prozent lag, 
dürfte zwar bis 2031 auf 38,5 Prozent steigen. Die entschei-
dende Größe sei aber die ökonomische Abhängigkeitsquote, 
also das Verhältnis zwischen denjenigen, die Transferleistun-
gen wie Renten oder Bürgergeld empfangen, und wirtschaft-
lich aktiven Personen. Und diese Kennzahl dürfte sich bei 
positiver Arbeitsmarktentwicklung und konsequenter Aus-
schöpfung der Erwerbspotenziale deutlich günstiger entwi-
ckeln. Tatsächlich sprechen sich laut einer Befragung 75 Pro-
zent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten für höhere 
Beiträge und gegen ein höheres Renteneintrittsalter aus.

Leistungskürzungen sind Steins Analyse zufolge grundsätz-
lich keine sinnvolle Lösung: Sie würden unweigerlich dazu 
führen, dass noch mehr Menschen in die Grundsicherung 
abrutschen, und damit die Kosten von der Rentenkasse in 
das Sozialsystem verschieben.<
Quelle: Ulrike Stein: Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und Stabilisierung des 
Rentenniveaus, IMK Policy Brief Nr. 189, April 2025 Link zur Studie

171 Menschen in Deutschland verfügen über Ver-
mögen im Milliardenbereich. Deutschland hat 
damit nach den USA, China und Indien die meis-
ten Milliardärinnen und Milliardäre weltweit. 
Dennoch ist die Vermögenssteuer hierzulande 
seit 1997 ausgesetzt – obwohl konkrete Vorschlä-
ge vorliegen, wie sie sich verfassungskonform 
revitalisieren ließe. Ein von der Hans-Böck-
ler-Stiftung gefördertes Gutachten des Rechts-
wissenschaftlers Alexander Thiele kommt sogar 
zu dem Schluss, dass eine Vermögenssteuer an-
gesichts der großen finanziellen Aufgaben und 
einer hohen Ungleichheit bei der Vermögensver-
teilung nicht nur erlaubt, sondern verfassungs-
rechtlich gut begründbar ist. Eine wichtige Ur-

sache dafür, dass trotzdem nichts passiert: „Von 
Lobbyverbänden, von Unternehmen und Super-
reichen gezielt verbreitete und sich hartnäckig 
haltende Mythen, dass eine Vermögenssteuer 
rechtlich verboten sei, sich nicht lohne oder so-
gar schaden würde“, schreibt der Verteilungsex-
perte Manuel Schmitt von Oxfam im WSI-Blog. 
Um diese Mythen zu entkräften, helfe „der nüch-
terne Blick auf eines unserer Nachbarländer – 
die Schweiz“, so der Sozialwissenschaftler.

Dort erheben Kantone und Gemeinden eine 
Steuer auf das Nettovermögen, egal, um wel-
che Art von Vermögenswerten es sich handelt 
und ob sie sich im In- oder Ausland befinden. 
Die Steuersätze steigen mit dem Vermögen, sind 

aber niedrig. So zahlt ein typischer Millionär in 
Basel 0,49 Prozent, in Niedrigsteuerkantonen 
ist es noch weniger. Dennoch leistet die Vermö-
genssteuer mit einem Anteil von sieben Pro-
zent einen erheblichen Beitrag zum Schweizer 
Steueraufkommen. „Würde Deutschland dem 
Schweizer Beispiel folgen und Vermögenssteu-
ern auf dem dortigen Niveau erheben, entsprä-
che das jährlichen Einnahmen von 73 Milliarden 
Euro“, so Schmitt. Ein „maßgeblicher Beitrag zu 
mehr Steuergerechtigkeit“ und zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben.<

Quelle: Manuel Schmitt: Vermögensteuer? Geht!  
Link zur Studie

Vermögen besteuern: Die Schweiz macht es vor 

50 %

2045204020352030202520202015201020052000199519901985198019751970

44,9 %44,9 %45,3 %46,9 %48 %

Das Sicherungsniveau sinkt
So entwickelt sich die Standardrente im Verhältnis zum Durchschnittslohn ...

ab 2025 Schätzung des BMAS; Quelle: Stein 2025

versicherungsfremden Leistungen

steuerfinanzierten Zuschüsse

112,4

75,3 Milliarden Euro

Unzureichende Bundeszuschüsse
So hoch waren 2020 bei der gesetzlichen Rente die ...

Quelle: Stein 2025

https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-009106
http://www.wsi.de/de/blog-17857-vermoegensteuer-geht-die-schweiz-widerlegt-den-mythos-vom-unmoeglichen-68853.htm

